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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Im September 2020 reichte Marco Romano (mitte, TI) eine Motion ein, mit der er ein
Recht auf Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte
schaffen wollte. Die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten solle nicht mehr von den
Vorgesetzten abhängig sein, sondern für die ganze Bundesverwaltung geregelt werden.
Er verwies auf die zahlreichen Vorteile von Telearbeit wie die Mobilitätsabnahme, die
Kostenreduktion bezüglich Infrastruktur, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie eine ausgeglichene Vertretung der verschiedenen Regionen und
Minderheiten in der Bundesverwaltung. Damit fügt sich die Motion in eine Reihe
weiterer parlamentarischer Vorstösse ein, die flexiblere Arbeitsformen für die
Bundesverwaltung fördern wollen. 
Der Bundesrat beantragte im November 2020 die Annahme der Motion, zumal flexible
Arbeitsformen auch in der Bundesverwaltung immer häufiger würden. Er habe bereits
das EFD beauftragt, die Anpassung der rechtlichen Grundlagen zu prüfen.
Nachdem Lars Guggisberg (svp, BE) die Motion bekämpfte hatte, wurde diese in der
Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat behandelt. Romano betonte nochmals die
Wichtigkeit von Homeoffice, vor allem in Folge der Corona-Pandemie. Guggisberg
anerkannte zwar im Namen seiner Fraktion die Vorteile von Telearbeit, wehrte sich aber
gegen einen gesetzlichen Anspruch darauf, zumal damit «wichtiger organisatorischer
Handlungsspielraum» verloren gehe. Nicht alle Personen und alle Arbeiten seien für
mobiles Arbeiten geeignet. Obwohl Homeoffice nicht für alle Verwaltungsangestellten
möglich sei, wolle der Bundesrat das Gesetz anpassen, um Klarheit und Sicherheit zu
schaffen, wie Bundesrat Ueli Maurer erklärte. Der Nationalrat sprach sich in der Folge
mit 139 zu 50 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der Motion aus. Einzig die
SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 1

MOTION
DATUM: 16.09.2020
GIADA GIANOLA

Der Covid-19-Lockdown habe dezentrales Arbeiten im Home-Office oder in Co-
Working-Räumen nicht nur nötig, sondern auch beliebt gemacht, begründete die FK-
NR ihre in eine Motion gepackte Forderung für mehr nachhaltiges Arbeiten beim Bund.
Die Erfahrungen sowohl für Arbeitnehmende als auch für Arbeitgebende – so hätten
Umfragen gezeigt – seien positiv. Zwar sei das Arbeiten im Team wichtig für eine
gesunde Unternehmenskultur, Home-Office habe aber zahlreiche Vorteile: Reduzierte
Pendlerströme entlasteten die Verkehrsinfrastruktur und trügen zu einem besseren
Klimaschutz und dem Erhalt von Biodiversität bei, zudem könnten strukturschwache
Regionen von der Verlagerung von Arbeitsplätzen oder dem Arbeiten im Home-Office
profitieren. Bei der Planung von Arbeitsplätzen in der Bundesverwaltung soll der
Bundesrat zukünftig – so die Forderung der Motion – die positiven wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Effekte von Home-Office miteinbeziehen.
Der Bundesrat beantragte Ende Januar 2021 die Annahme der Motion. Er beabsichtige
in der Bundesverwaltung flexible Arbeitsformen zu fördern, wie er dies auch in einem
Zielbild zur Ausgestaltung der flexiblen Arbeitsformen in der Bundesverwaltung
dargelegt habe. Die «Covid-19-Erfahrungen nutzen» – so die Bezeichnung der Motion –
wollen auch eine Reihe weiterer noch hängiger Vorstösse: das Postulat von Hansjörg
Knecht (svp, AG; Po. 20.4369), das die Möglichkeit einer Dezentralisierung von
Arbeitsplätzen dank Digitalisierung untersucht haben will; die Motion von Martin
Candinas (Mitte, GR; Mo. 20.4727), die mehr dezentrale Arbeitsplätze der
Bundesverwaltung in peripheren Kantonen fordert; oder die vom Nationalrat bereits
gutgeheissene Motion der FK-NR (Mo. 20.4260), mit der eine zukunftsfähige Daten-
Infrastruktur in der Bundesverwaltung gefordert wird. 2

MOTION
DATUM: 27.01.2021
MARC BÜHLMANN

Der Bund müsse beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen ein Vorbild sein,
forderte Martin Candinas (Mitte, GR) in seiner Motion. Die Bundesverwaltung müsse die
Arbeitsplätze besser über alle Kantone verteilen und auch für ländliche Gebiete eine
attraktive Arbeitgeberin werden. Der nationale Zusammenhalt könnte so gestärkt
werden, wenn nicht nur vorwiegend im Kanton Bern, sondern auch in peripheren
Kantonen – zum Beispiel proportional zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit –
Verwaltungsarbeitsplätze angeboten würden. 

MOTION
DATUM: 03.02.2021
MARC BÜHLMANN
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Der Bundesrat beantragte Anfang Februar 2021 die Ablehnung der Motion, weil sie
bereits erfüllt sei. Die Bundesverwaltung biete bereits heute in der ganzen Schweiz
Arbeitsplätze an. Zudem müsse die Arbeitsplatzplanung ganzheitlich betrachtet werden,
wie es die Regierung in ihrem Zielbild vorschlage. Die Entwicklung von flexiblen
Arbeitsformen, die sich durch den Covid-19-Lockdown beschleunigt habe, werde auch
vom Bundesrat mit verschiedenen Massnahmen vorangetrieben. 3

Ganz am Schluss der laut Präsident Andreas Aebi (svp, BE) vermutlich längsten Debatte
in der Geschichte des Nationalrats – verhandelt worden waren das Covid-19-Gesetz
und der Nachtrag zum Voranschlag 2021 – um 0 Uhr 40 nahmen die Volksvertreterinnen
und -vertreter ohne Diskussion die Motion der FK-NR an, mit der nachhaltiges Arbeiten
beim Bund gefordert werden sollte. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion
beantragt, die er in die Erarbeitung von Massnahmen für flexibles Arbeiten in der
Bundesverwaltung integrieren wollte. Die Motion möchte insbesondere die positiven
Erfahrungen von Home-Office während des Covid-19-Lockdowns fruchtbar machen. 4

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession nahm auch der Ständerat die Motion der FK-NR für nachhaltiges
Arbeiten beim Bund stillschweigend an. Das sogenannte «dezentralisierte Arbeiten»
solle gefördert werden, zudem solle der Bundesrat diese Förderungsmassnahmen in
einem Umsetzungsplan mit messbaren Zielgrössen darlegen. Dabei sollen auch die
Erfahrungen von Homeoffice während der Corona-Pandemie sowie Überlegungen zu
positiven wirtschaftlichen und ökologischen Folgen einfliessen. In ihrem Bericht, mit
dem sie ihre einstimmige Unterstützung zur Motion begründete, hob die FK-SR auch
den Umstand hervor, dass Co-Working und Homeoffice die Attraktivität des Bundes als
Arbeitgeber stärken könnten. 
Nachdem Peter Hegglin (mitte, ZG) im Rat die Kommissionsposition dargelegt hatte,
ergriff Ueli Maurer das Wort und bekräftigte die Unterstützung des Bundesrats für
dieses Anliegen. Allerdings habe sich in der Zwischenzeit die «erste Euphorie für das
Homeoffice ein bisschen verflüchtigt», es gebe durchaus auch Nachteile. Wichtig sei
eine Gesamtbetrachtung und das Gespräch mit den Mitarbeitenden. 5

MOTION
DATUM: 09.06.2021
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2021 mit der Motion
«Formen mobilen Arbeitens», die den Bundesrat beauftragen wollte, das Recht auf
Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte zu schaffen.
Im Rahmen der Ständeratsdebatte führte Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp,
AR) aus, dass der Bundesrat im Mai 2021 die Bundespersonalverordnung geändert habe
und die Änderung bereits in Kraft getreten sei. Diese Änderung ermögliche es den
Angestellten, an verschiedenen Arbeitsorten zu arbeiten, und regle unter anderem den
Gesundheitsschutz und die Infrastruktur. Die SPK-SR erachtete somit das Anliegen als
erfüllt und empfahl, die Motion abzulehnen, was der Ständerat in der Folge auch tat. 6

MOTION
DATUM: 21.09.2021
GIADA GIANOLA

Weil sowohl der Motionär, Martin Candinas (mitte, GR) als auch der zuständige
Bundesrat Ueli Maurer auf ein Votum verzichteten, bat Nationalratspräsidentin Irène
Kälin (gp, AG) die Ratsmitglieder ohne Diskussion um eine Entscheidung darüber, ob der
Bund beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen – also über alle Kantone und auch
ländliche Regionen verteilte Arbeitsplätze – ein Vorbild sein solle oder nicht. Sie
erinnerte freilich daran, dass die Regierung die Ablehnung der Motion beantragt hatte.
Mit 118 zu 68 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) entschied sich die Mehrheit der grossen
Kammer für Annahme der Motion, die damit an den Ständerat weitergereicht wurde.
Für das Anliegen sprachen sich die geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, Grünen
und Mitte sowie Minderheiten der FDP und der SVP aus. Einzig die GLP votierte
geschlossen gegen das Anliegen. 7

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN

Mit 8 zu 1 Stimmen (2 Enthaltungen) empfahl die SPK-SR die Motion von Martin Candinas
(mitte, GR), mit der er eine vermehrte Dezentralisierung der Arbeitsplätze des Bundes
forderte, zur Annahme. 
In der Debatte im Ständerat während der Sommersession 2023 vertrat Stefan Engler
(mitte, GR) die Argumente der Kommission. Es sei bisher nicht viel gegangen, was die
«ausgewogene territoriale Verteilung administrativer Strukturen» anbelange. Dank der
Covid-19-Krise sei es aber zu einiger Flexibilisierung der Arbeit in der

MOTION
DATUM: 31.05.2023
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung gekommen, was zeige, dass auch flexible Arbeitsstandorte möglich
sein müssten. Man sei deshalb in der Kommission gespannt auf die bundesrätliche
Antwort auf ein entsprechendes Postulat von Hansjörg Knecht (svp, AG; Po. 20.4369). Es
sei aber wichtig und mit Annahme der vorliegenden Motion anzustreben, dass auch
periphere Regionen von dieser Flexibilisierung profitierten. Der angesprochene
Hansjörg Knecht meldete sich ebenfalls zu Wort. Er könne die ablehnende Empfehlung
des Bundesrates, der die Motion Candinas als bereits erfüllt betrachte, nicht
nachvollziehen. Bis jetzt sei kaum Konkretes unternommen worden. Dabei würden nicht
nur die Randregionen, sondern auch die Zentren von einer «besseren Verteilung der
Arbeitsplätze» profitieren, da eine solche weniger «Dichtestress» etwa in Folge von
Wohnungsmangel oder Verkehrsaufkommen bedeuten würde. Finanzministerin Karin
Keller-Sutter wies darauf hin, dass sich seit der ablehnenden Antwort des Bundesrates
im Jahr 2020 einiges getan habe. Neben dem Postulat von Hansjörg Knecht sei die
Regierung auch daran, die Motion der FK-NR (Mo. 20.4338) umzusetzen, die eine
nachhaltigere Gestaltung der vom Bund angebotenen Arbeitsplätze forderte. Auch die
Motion Candinas werde in diese Arbeiten einfliessen. In der Folge nahm der Ständerat
die zuvor schon vom Nationalrat überwiesene Motion stillschweigend an. 8

Eine «Art Personalbremse» wolle er installieren, erklärte Thomas Burgherr (svp, AG) in
der Nationalratsdebatte in der Sommersession 2023 die Forderung seiner
parlamentarischen Initiative, mit der er die Entwicklung beim Bundespersonal besser
kontrollieren wollte. Es brauche Rahmenbedingungen, mit denen das Lohnwachstum
und die Zahl beim Bund angestellter Personen gestoppt würden. Laut einer Studie sei
der Durchschnittslohn in der Bundesverwaltung 12 Prozent höher als in der
Privatwirtschaft, zudem sei ein Viertel aller Arbeitnehmenden der Schweiz mittlerweile
im gesamten öffentlichen Sektor (Bund, Kantone, Gemeinden, öffentliche und
staatsnahe Betriebe) beschäftigt. Darunter seien zahlreiche Personen mit
akademischem Abschluss, «bei denen ich manchmal auch mehr Praxisbezug wünsche»,
so Burgherr; es gehe nicht an, dass Hochschulabgängerinnen und Hochschulabgänger
ohne Erfahrungen in der Privatwirtschaft beim Staat arbeiteten «und da kaum mehr
wegkommen». Mit seinem «Paketansatz» könne man auch solchen Fehlanreizen
Grenzen setzen, so Burgherr. Konkret forderte er in seiner parlamentarischen Initiative
etwa eine Koppelung des Stellenwachstums und der Lohnentwicklung an die
Privatwirtschaft sowie die Anstellung von mehr «Praktikern» und weniger
«Akademikern».
Die Debatte im Nationalrat war nötig geworden, weil die FK-NR mit 16 zu 7 Stimmen
empfohlen hatte, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Für die
Kommissionsminderheit, die aus SVP-Mitgliedern bestand, ergriff Manuel Strupler (svp,
TG) das Wort. Der Bund beschäftige «immer mehr Arbeitskräfte für Tätigkeiten ohne
erkennbaren Mehrwert», so Strupler. Dies seien nicht seine Worte, sondern sie
stammten von der ehemaligen grünen Nationalrätin Yvonne Gilli (gp, SG), der aktuellen
Präsidentin der FMH. Er hoffe deshalb auch von linker Seite auf Unterstützung für die
parlamentarische Initiative. Die Argumente der Kommissionsmehrheit wurden von
Sarah Wyss (sp, BS) und von Jean-Paul Gschwind (mitte, JU) ausgeführt. Gegen
Folgegeben spreche einerseits ein «staatspolitisches Argument», so Wyss. Eine
Umsetzung der parlamentarischen Initiative würde den Handlungsspielraum des
Parlaments einschränken, weil es die Entwicklung in der Verwaltung nicht mehr selber
steuern könnte. Mit einer Koppelung an die Privatwirtschaft würde andererseits eine
«totale Übersteuerung» eingerichtet bzw. die notwendige Flexibilität bei den
Anstellungen zu stark eingeschränkt: Der Bund müsse jene Personen einstellen können,
welche die nötigen Kompetenzen mitbringen. Ob es sich dabei um «Praktiker anstatt
Akademiker» handle, sei zweitrangig; zudem sei unklar, was unter «Praktiker»
überhaupt zu verstehen sei. 
Die Hoffnung des Minderheitensprechers Manuel Stupler, dass nicht bloss Mitglieder
der SVP-Fraktion den Minderheitenantrag auf Folgegeben unterstützten, wurde zwar
erfüllt, die total 49 Stimmen gegen den Mehrheitsantrag – 43 stammten aus der SVP-, 4
aus der FDP- und 2 aus der Mitte-Fraktion – reichten aber gegen die 118 Voten für den
Mehrheitsantrag (bei 6 Enthaltungen) nicht aus. Die parlamentarische Initiative wurde
damit abgelehnt. 9

MOTION
DATUM: 01.06.2023
MARC BÜHLMANN
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Im Juni 2020 reichte Jürg Grossen (glp, BE) eine Motion ein, mit der er den Bundesrat
beauftragen wollte, der Bundesverwaltung mehr Homeoffice zu ermöglichen und die
dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Weiter forderte Grossen eine
Erhöhung der Stellenprozente pro Büroarbeitsplatz. Als Grund für die Motion gab
Grossen die Zunahme der Zahl der Homeoffice-Tätigkeiten an, die vor allem auf die
Coronavirus-Pandemie zurückzuführen sei. Heimarbeit habe sich als gute Möglichkeit
für die Arbeitnehmenden erwiesen und solle auch in Zukunft gefördert werden. 
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom August 2020, die Motion
abzulehnen. Das Anliegen der Motion sei bereits erfüllt, da Heimarbeit bei der
Bundesverwaltung seit vielen Jahren möglich sei und die notwendige Infrastruktur
während der Pandemie aufgestockt worden sei. 
Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion
und lehnte sie mit 109 zu 77 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. In der Debatte betonte
Bundesrat Ueli Maurer, dass in den zwei Jahren seit der Einreichung der Motion viel
unternommen worden sei, um Homeoffice bei der Bundesverwaltung zu ermöglichen
und zu stärken. Unter anderem sei das Zielbild zur Ausgestaltung flexiblerer
Arbeitsformen in der Bundesverwaltung verabschiedet und die
Bundespersonalverordnung revidiert worden. 10

MOTION
DATUM: 19.06.2020
GIADA GIANOLA

Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) wollte den Bundesrat mittels Motion beauftragen, das
Arbeitsgesetz (ArG), die Verordnung betreffend Gesundheitsschutz (ArGV 3) sowie das
OR so zu ändern, dass Homeoffice explizit in den gesetzlichen Grundlagen erwähnt
und geregelt ist. Allgemein soll das ArG Heimarbeit als Arbeit ausserhalb des Betriebs
definieren. Weiter sollen Artikel 6 und 21 des ArG den Gesundheitsschutz und die
Arbeits- und Ruhezeiten neu definieren. Im OR sollte letztlich ein neuer Artikel zur
Heimarbeitsvereinbarung zwischen den Arbeitgebenden und den Arbeitnehmenden
hinzugefügt werden. 
Jositsch begründete seinen Vorstoss mit der Zunahme von Homeoffice, insbesondere
auch in Anbetracht der Covid-19-Pandemie. Aktuell seien die gesetzlichen Grundlagen
auf Arbeitsformen in Betrieben ausgerichtet, entsprechend müsse diesbezüglich
Klarheit für Arbeitgebende und Arbeitnehmende geschaffen werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion, da er die Gesetzesgrundlagen als ausreichend
erachtete und Fragen zur Flexibilisierung der Arbeits- und Ruhezeiten im Homeoffice
bereits in der parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt
würden. 
In der Herbstsession 2021 legte Paul Rechsteiner (sp, SG) einen Ordnungsantrag vor, in
dem er – in Einvernehmen mit Motionär Jositsch – die Motion zur Vorprüfung an die
WAK-SR überweisen wollte, damit das Anliegen vertieft behandelt wird. Stillschweigend
nahm der Ständerat den Ordnungsantrag an. 11

MOTION
DATUM: 10.06.2021
GIADA GIANOLA

Eine von Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) eingereichte Motion, die den Bundesrat
beauftragen wollte, das Arbeitsgesetz (ArG), die Verordnung betreffend
Gesundheitsschutz (ArGV 3) sowie das OR so zu ändern, dass Homeoffice explizit in den
gesetzlichen Grundlagen erwähnt und geregelt ist, wurde vom Motionär Ende Februar
2022, nach den Beratungen der WAK-SR, zurückgezogen. Wie der Medienmitteilung der
Kommission von Anfang Februar 2022 zu entnehmen war, war die Mehrheit der WAK-SR
der Meinung, dass die heutigen gesetzlichen Grundlagen genügten, um die Heimarbeit
zu regeln – eine Meinung, die auch der Bundesrat teilte. Die Kommission hatte die
Motion daraufhin einstimmig zur Ablehnung empfohlen. 12

MOTION
DATUM: 28.02.2022
GIADA GIANOLA

Im März 2023 erklärte Lorenzo Quadri (lega, TI), dass das italienische Parlament in Kürze
über die Schaffung eines Abkommens mit der Schweiz diskutieren werde, gemäss dem
Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien bis zu einem Pensum vom 40 Prozent
im Homeoffice arbeiten dürfen. Quadri verlangte in seiner Motion, dass die Schweiz
keine entsprechende Einigung abschliessen solle. Entsprechende Stellen sollten lokalen
Mitarbeitenden zur Verfügung stehen; es brauche keine weiteren Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Letztere würden im

MOTION
DATUM: 19.09.2023
GIADA GIANOLA
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Dienstleistungssektor bereits häufig lokal ansässige Personen ersetzen, was negative
Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt habe. Die Tessiner Kantonsregierung, die
Tessiner Deputation in den eidgenössischen Räten, die Arbeitsgemeinschaft Regio
Insubrica (bestehend aus dem Kanton Tessin und den Regionen Lombardei und
Piemont) sowie ein Verbund aus Tessiner Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften
verlangten hingegen in einem Schreiben an das EFD, dass in diesem Bereich eine neue
Verständigungsvereinbarung abgeschlossen werde. Der Bundesrat beantragte, die
Motion abzulehnen, da der Abschluss solcher Verständigungsvereinbarungen möglich
bleiben soll, vor allem wenn die zuständigen Behörden dies als notwendig erachten. In
der Herbstsession 2023 zog der Motionär seinen Vorstoss zurück, um die Entwicklung
der Situation abzuwarten. 13

Arbeitsrecht

Eine von Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) eingereichte Motion wollte den Bundesrat
beauftragen, das Arbeitsrecht so anzupassen, dass Arbeitnehmende und
Arbeitgebende flexibel Homeoffice praktizieren beziehungsweise anbieten können.
Konkret schlug Wicki verschiedene Änderungen vor: So wollte er unter anderem den
Begriff «Homeoffice» möglichst einfach und unabhängig davon, ob die
Arbeitnehmenden teilweise, regelmässig oder unregelmässig von zu Hause aus arbeiten,
definieren. Arbeitnehmende sollten schriftlich ihr Einverständnis für Homeoffice geben
können, zudem sollten sie Arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten «unter Wahrung der
betrieblichen Notwendigkeiten» selbstständig festlegen können. Entsprechend sollten
im Homeoffice auch keine Bewilligung für Nacht- und Sonntagsarbeit oder ein
Lohnzuschlag nötig sein, sofern die Arbeitnehmenden die Arbeit nach ihrem freien
Ermessen zu diesen Zeiten leisten. Diese Flexibilisierung der Arbeitszeit helfe bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, argumentierte Wicki.
Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen, da diese Fragen bereits in der
parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt würden.
Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Wintersession 2021 mit dieser Motion.
Mittels Ordnungsantrag beantragte Erich Ettlin (mitte, OW), die Motion der WAK-SR zur
Vorprüfung zuzuweisen, da sich die Kommission bereits mit anderen Vorstösse zum
gleichen Thema beschäftigte (Pa. Iv. 16.414, Mo. 21.3686, Pa. Iv. 16.484). Sowohl Motionär
Wicki als auch der Ständerat insgesamt unterstützten diesen Ordnungsantrag. Hannes
German (svp, SH) bat jedoch darum, zukünftig auf solche Vorstösse oder auf ihre
Zuweisung an die Kommissionen zu verzichten, um diese nicht zu überlasten. Der
Ständerat sollte «in der Lage sein [...], über einfache Fragen zu entscheiden». 14

MOTION
DATUM: 15.12.2021
GIADA GIANOLA

Nachdem ihr die Motion zur Vorberatung zugewiesen worden war, beantragte die WAK-
SR knapp mit 5 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), die von Ständerat Hans Wicki (fdp,
NW) eingereichte Motion abzulehnen. Diese wollte den Bundesrat beauftragen, das
Arbeitsrecht so anzupassen, dass Arbeitnehmende und Arbeitgebende flexibel
Homeoffice praktizieren beziehungsweise anbieten können. Kommissionssprecher
Stefan Engler (mitte, GR) unterstütze im Rahmen der Frühjahrssession 2022 das
Argument des Bundesrates, wonach die gesetzlichen Grundlagen für die Regelung
flexibler Heimarbeit genügten. Zudem beschäftige sich die WAK-NR gleichzeitig mit
einer vom ehemaligen Nationalrat Thierry Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) eingereichten
parlamentarischen Initiative, die ebenfalls eine Lockerung der Bedingungen für
Heimarbeit verlangte. Die Mehrheit der ständerätlichen Kommission erachtete damit
die Anpassung der rechtlichen Grundlagen als bereits auf dem Weg. Motionär Wicki
betonte in der Debatte noch einmal, wie wichtig es sei, die rechtlichen Grundlagen an
die neuen Formen der flexiblen Arbeit anzupassen, damit Individuen und Familien ihr
Leben nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Dennoch folgte der Ständerat dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit und lehnte mit 21 zu 18 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) die Motion knapp ab. Das Geschäft war somit erledigt. Die gleichzeitig
behandelte Motion Jositsch (sp, ZH; Mo. 21.3686) wurde von diesem zurückgezogen. 15

MOTION
DATUM: 17.03.2022
GIADA GIANOLA

1) AB NR, 2021, S. 2691 f.; AB NR, 2021, S. 27 f.
2) Mo. 20.4338
3) Mo. 20.4727
4) AB NR, 2021, S. 301
5) AB SR, 2021 S. 558 ff.; Bericht FK-SR vom 22.3.21
6) AB SR, 2021, S. 908 f.; Medienmitteilung SPK-SR vom 18.8.21
7) AB NR, 2022, S. 1378
8) AB SR, 2023, S. 370 ff.; Bericht SPK-SR vom 21.02.23
9) AB NR, 2023, S. 1047 ff.; Bericht FK-NR vom 23.2.23
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10) AB NR, 2022, S. 1288 f.
11) AB SR, 2021, S. 1036; Mo. 21.3686
12) Medienmittelung WAK-SR vom 4.2.22; Mo. 21.3686
13) AB NR 2023, S. 1644 ff.; Mo. 23.3111
14) AB SR, 2021, S. 1382 f.; Mo. 21.4188
15) AB SR, 2022, S. 241 ff.; Bericht WAK-SR vom 3.2.22
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